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Ihre Anfrage zur Kreisumlage im Landkreis Vorpommern-Rügen  

Sehr geehrter Herr Fraktionsvorsitzender Scharmberg, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

in vorbezeichneter Angelegenheit nehme ich Bezug auf die in der Anfrage gestellten Fragen 
und beantworte diese nachfolgend. 

1. Wie hat sich der Hebesatz der Kreisumlage seit der Kreisgebietsreform im Jahr 2011 
entwickelt? Es wird um eine Darstellung der jeweiligen Hebesätze pro Haushaltsjahr 
gebeten. 

Die Entwicklung der Hebesätze der Kreisumlage seit der Kreisgebietsreform ist der beigefüg-
ten tabellarischen Übersicht zu entnehmen. 

 

2. Welche Einnahmen hat der Landkreis Vorpommern-Rügen in den jeweiligen Haus-
haltsjahren seit 2015 aus der Kreisumlage erzielt? 

Die Einnahmen aus der Kreisumlage für die einzelnen Haushaltsjahre seit 2015 sind ebenfalls 
der oben beigefügten Tabelle zu entnehmen. 
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3. Wie hat sich der Anteil der Kreisumlage an den Gesamteinnahmen des Landkreises in 
diesem Zeitraum entwickelt? 

 

Aus der beigefügten Übersicht geht hervor, dass der Anteil der Kreisumlage an den Gesamt-
einnahmen des Landkreises seit 2015 tendenziell rückläufig ist. 

4. Welche wesentlichen Faktoren haben nach Einschätzung der Kreisverwaltung in den 
vergangenen Jahren zu Veränderungen bei der Kreisumlage geführt? 

Seit dem Jahr 2015 wurde der Kreisumlagehebesatz im LK V-R zunächst gesenkt bzw. nicht er-
höht. Auf Grundlage eines positiven Jahresergebnisses im Jahr 2022 konnte im Haushaltsjahr 
2023 durch den 1. Nachtragshaushalt eine Absenkung des Kreisumlagehebesatzes um 1,64 Pro-
zentpunkte zugunsten der kreisangehörigen Gemeinden vorgenommen werden. 

Ab dem Haushaltsjahr 2024 war hingegen zur Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähig-
keit des Landkreises wieder ein höherer Hebesatz von 41,24 % erforderlich. Bereits im Haus-
haltsjahr 2024 konnte ein Haushaltsausgleich nur im Finanzhaushalt unter Einbeziehung von 
Vorträgen und einmaligen Effekten erreicht werden. 

Im Haushaltsjahr 2025 wurde ein Kreisumlagehebesatz von 42,09 v. H. festgesetzt. Damit lag 
der Landkreis Vorpommern-Rügen im landesweiten Vergleich weiterhin auf einem niedrigen 
Niveau. Auch die Pro-Kopf-Belastung lag unter dem Durchschnitt der Landkreise in Mecklen-
burg-Vorpommern. 

Für das Haushaltsjahr 2026 ist eine Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes auf 45,0 v. H. vorge-
sehen. 

Die wesentlichen Ursachen für diese Entwicklung liegen in den erheblichen Aufwandssteige-
rungen, insbesondere im Bereich der sozialen Sicherung sowie in weiteren strukturellen Kos-
tensteigerungen (z. B. Personal, ÖPNV). Trotz durchgeführter Konsolidierungsmaßnahmen 
konnte das strukturelle Defizit nicht ausreichend reduziert werden. 
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Die Kreisumlage stellt dabei ein nachrangiges Finanzierungsinstrument dar und dient der De-
ckung des verbleibenden Finanzbedarfs des Landkreises, soweit dieser nicht durch andere Er-
träge gedeckt werden kann. 

5. Welche Auswirkungen hätte eine weitere Erhöhung der Kreisumlage nach Einschät-
zung der Kreisverwaltung auf die finanzielle Situation der Städte und Gemeinden im 
Landkreis? 

Der Finanzrahmen der kreisangehörigen Gemeinden aus Steuer-Ist-Aufkommen und Schlüssel-
zuweisungen hat sich in den vergangenen Jahren insgesamt positiv entwickelt. Die Auswer-
tung des Finanzrahmens der Gemeinden zeigt, dass es ab dem HHJ 2026, trotz der positiv 
prognostizierten Entwicklung der Steuer-Ist-Einnahmen, zu einer Abschmelzung des Finanz-
rahmens der kreisangehörigen Gemeinden (Saldos aus Steuer-Ist-Aufkommen und Schlüsselzu-
weisungen abzüglich Amts- und Kreisumlage) kommt. 

Gleichzeitig ist festzustellen, dass die kommunale Ebene insgesamt vor erheblichen finanziel-
len Herausforderungen steht. Trotz Maßnahmen des Landes M-V zur Stabilisierung der Finanz-
ausstattung bestehen strukturelle Defizite. 

Gemäß der Rubikon-Auswertung 2026 ist bei 19 von 101 kreisangehörigen Gemeinden (wobei 
31 ohne Angaben) festzustellen, dass die Leistungsfähigkeit gefährdet ist. Dies spiegelt sich 
im Nichterreichen des gesetzlichen geforderten Haushaltsausgleichs wider. Im Rahmen der Fi-
nanzdatenabfrage gaben 59 von 101 kreisangehörigen Gemeinden und damit über 50 % der 
kreisangehörigen Gemeinden an, einen Ausgleich im Finanzhaushalt im Planjahr 2026 unter 
Anrechnung von Vorträgen aus Vorjahren geplant zu haben.  

Im Rahmen des für die Kreisumlageabwägung maßgeblichen Betrachtungszeitraumes von zehn 
Jahren (2020 bis 2029) ist jedoch festzustellen, dass die überwiegende Mehrheit der kreisan-
gehörigen Gemeinden weiterhin in der Lage ist, ihre Aufgaben im Rahmen der kommunalen 
Selbstverwaltung wahrzunehmen. 

Einzelne Gemeinden weisen dabei eine eingeschränkte finanzielle Leistungsfähigkeit auf. 
Nach der hierzu ergangenen verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung ist jedoch auf die Ge-
samtheit der kreisangehörigen Gemeinden abzustellen. 

Zudem besteht für finanzschwache Gemeinden die Möglichkeit, Hilfen nach § 27 FAG M-V (ins-
besondere Sonder- und Ergänzungszuweisungen) zu beantragen. 

Gleichzeitig ist zu berücksichtigen, dass auch der Landkreis gesetzlich verpflichtet ist, seine 
Aufgaben dauerhaft zu erfüllen und den Haushaltsausgleich anzustreben. Die Festsetzung der 
Kreisumlage erfolgt daher im Rahmen eines gesetzlich vorgegebenen Abwägungsprozesses 
zwischen den finanziellen Belangen des Landkreises und der kreisangehörigen Gemeinden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Stefan Kerth 
Landrat 


